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RS OGH 1976/5/12 9Os19/76,
14Os108/11f, 13Os33/16a

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1976

Norm

StGB §33 Z2

TilgG §1

Rechtssatz

Tilgung bezweckt gänzliche Rehabilitierung, Verurteilter gilt fortan als unbescholten; mit diesem Zweck und dieser

Wirkung ist die wenn auch nur mittelbare Heranziehung getilgter Verurteilungen als erschwerender Umstand in einer

Rückfallsrelation nicht vereinbar.
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